
 
Kleine Anfrage 
der Abg. Schott (DIE LINKE) vom 19.08.2008 
betreffend Ausbildungssituation Krankenpflegepersonal 
und  
Antwort  
der Sozialministerin   
 
 
 
Die Kleine Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 
Frage 1. Wie viel Krankenpflegepersonal wird derzeit ausgebildet? 
 
Die Ausbildungen beginnen überwiegend zum 1. Oktober eines jeden Jahres. 
Aus diesem Grund werden die Daten der Stichtagserhebung vom 31. De-
zember 2007 zugrunde gelegt. 
An den staatlich anerkannten Gesundheits- und Krankenpflegeschulen, Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflegeschulen und Schulen für Krankenpflege-
hilfe waren in Hessen zum Stichtag 31. Dezember 2007 insgesamt 6.196 
Ausbildungsplätze genehmigt und davon 4.880 Ausbildungsplätze besetzt. 
Die Unterteilung in den einzelnen Ausbildungsbereichen ist wie folgt: 
 

Schulen anerkannte  
Ausbildungsplätze 

besetzte  
Ausbildungsplätze 

Gesundheits- und  
Krankenpflege 

5.183 4.088 

Gesundheits- und  
Kinderkrankenpflege 

604 527 

Krankenpflegehilfe 409 265 
 
Frage 2. Wie hoch ist der Bedarf an Ausbildungsplätzen bis 2010? 
 
Nach den Bestimmungen des Krankenpflegegesetzes (KrPflG) vom 16. Juli 
2003 und des Hessischen Krankenpflegehilfegesetzes (HKPHG) vom 21. Sep-
tember 2004 erfolgen die theoretischen und praktischen Ausbildungen in den 
Krankenpflegeberufen in staatlich anerkannten Schulen an Krankenhäusern oder 
in staatlich anerkannten Schulen, die mit Krankenhäusern verbunden sind. Die 
Träger der Schulen entscheiden aufgrund des zu erwartenden Pflegepersonalbe-
darfs der Einrichtung über ihr Ausbildungsangebot. Dabei sind die zu Frage 1 
dargestellten anerkannten Ausbildungsplätze der obere Richtwert. 
 
Frage 3. Wurden in Hessen Krankenpflegeschulen geschlossen oder Kurse zusammengelegt 

bzw. Ausbildungsplätze nicht vergeben?  
 Wenn ja, wie viele? 
 
Gesundheits- und Krankenpflegeschulen  
Es wurden in Hessen keine Krankenpflegeschulen geschlossen. Um Syner-
gieeffekte erzielen und um aus Trägersicht die Ausbildung dauerhaft sicher-
stellen zu können, haben bestehende Schulen fusioniert. Dadurch hat sich die 
Zahl der Gesundheits- und Krankenpflegeschulen von 63 auf 54 reduziert. 
Die Anzahl der genehmigten Ausbildungsplätze beträgt 5.183. 
 

Stichtag Anzahl der Ausbildungsstätten, 
in denen ausgebildet wurde 

Anzahl der besetzten  
Ausbildungsplätze 

31.12.2004 63 4.367 
31.12.2005 60 4.160 
31.12.2006 57 4.038 
31.12.2007 54 4.088 
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In dem Zeitraum von 2004 bis 2007 sind die besetzten Ausbildungsplätze um 
4 v.H. gesunken. Die Krankenhäuser haben zum Teil weniger ausgebildet, 
da sie aus ihrer Sicht weniger Pflegepersonal benötigten. Als Hauptgründe 
werden der Bettenabbau und kaum vorhandene Fluktuation der Pflegekräfte 
angeführt. 
 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegeschulen 
In der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege ist die Anzahl der Schulen 
konstant geblieben. Die Zahl der besetzten Ausbildungsplätze ist im Ver-
gleich 2004 zu 2007 um 20 v.H. gestiegen. Für diesen Zeitraum beträgt die 
Anzahl der genehmigten Ausbildungsplätze 604. 
 

Stichtag Anzahl der Ausbildungsstätten, 
in denen ausgebildet wurde 

Anzahl der besetzten Ausbil-
dungsplätze 

31.12.2004 14 439 
31.12.2005 14 420 
31.12.2006 14 470 
31.12.2007 14 527 

 
Krankenpflegehilfeschulen 
Die Anzahl der Krankenpflegehilfeschulen ist innerhalb eines Zeitraumes 
von 4 Jahren von 8 auf 18 gestiegen. Die Anzahl der genehmigten Ausbil-
dungsplätze beträgt 409. Die Zahl der besetzten Ausbildungsplätze hat sich 
in dem gleichen Zeitraum von 101 auf 265 erhöht.  
 

Stichtag Anzahl der Ausbildungsstätten, 
in denen ausgebildet wurde 

Anzahl der besetzten Ausbil-
dungsplätze 

31.12.2004   8 101 
31.12.2005 13 156 
31.12.2006 15 239 
31.12.2007 18 265 

 
Die enorme Differenz zwischen genehmigten und besetzten Ausbildungsplät-
zen in der Krankenpflegehilfe ist darauf zurückzuführen, dass es noch Schu-
len gibt, die aus der Historie heraus noch über die staatliche Anerkennung 
verfügen, aber bereits seit mehreren Jahren in diesem Bereich nicht mehr 
ausbilden. 
 
Die Anzahl der genehmigten Ausbildungsplätze an den Gesundheits- und 
Krankenpflege-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege- und Krankenpfle-
gehilfeschulen wird in Hessen jeweils mit der Genehmigung der Schulen 
festgelegt. Eine Aktualisierung der Anzahl der genehmigten Ausbildungs-
plätze erfolgt nur, wenn ein neuer Tatbestand dies erforderlich macht. Die 
tatsächlich besetzten Ausbildungsplätze werden in einer Stichtagserhebung 
zum 31. Dezember jeden Jahres erhoben. Aus Sicht der Träger entspricht 
die ausgeschöpfte Ausbildungskapazität dem tatsächlichen Bedarf oder über-
steigt diesen für den klinischen Versorgungssektor. 
 
Wiesbaden, 2. Oktober 2008 

Silke Lautenschläger 
 
 


